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Informationen zur Datenverarbeitung nach Art. 13 DSGVO 

   
   
Die Kranken- und Pflegeversicherung der BKK exklusiv hat die Aufgabe, die Gesundheit ihrer 
Versicherten zu erhalten, wiederherzustellen oder ihren Gesundheitszustand zu verbessern. Um 
diese Aufgaben wahrnehmen zu können, erhebt die BKK exklusiv Daten und nutzt, verarbeitet und 
speichert diese. Für die Krankenversicherung ergibt sich die gesetzliche Grundlage aus § 284 Fünftes 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) sowie § 10 Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG), für die 
Pflegeversicherung bei der Krankenkasse aus § 94 Elftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB Xl). 
  
   
 
Identität des Verantwortlichen 
 
BKK exklusiv 
Körperschaft des öffentlichen Rechts (KdöR) 
vertreten durch den Vorstand Carsten Schröter 
Zum Blauen See 7, 31275 Lehrte  
Tel.: 05132/5001-0  
Fax: 05132/5001-12 
info@bkkexklusiv 
 
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
 
Datenschutzbeauftragter der BKK exklusiv  
Dedo Kleen 
32273 Lehrte 
info@bkkexklusiv 
 
 
Wessen Daten werden erhoben, verarbeitet und gespeichert 
 
Es werden personenbezogene Daten verarbeitet von 
 
• Mitgliedern 
• mitversicherten Familienangehörigen 
• Interessenten 
• Vertragspartnern und Leistungserbringern  
• Arbeitgebern und deren Steuerberater 
• Bevollmächtigten und Beiständen 
• wirtschaftlich Berechtigten unserer Kunden (z. B. Schadenersatzpflichtige) 
 
Zweckbestimmungen der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung 
 
Die personenbezogenen Daten werden erhoben, um gesetzlichen Aufgaben nachkommen zu können. 
Daten werden daher nur für folgende Zwecke verarbeitet: 
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BKK exklusiv Krankenkasse 
 
1. Erhaltung, Wiederherstellung und Verbesserung des Gesundheitszustands ihrer Versicherten 

(§ 1 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch – SGB V)  
2. Finanzierung der Leistungen und sonstigen Ausgaben durch die Erhebung von Beiträgen bei 

Arbeitgebern und Mitgliedern (§ 3 SGB V)  
3. Feststellung des Versicherungsverhältnisses und der Mitgliedschaft einschließlich der für die 

Anbahnung eines Versicherungsverhältnisses erforderlichen Daten (§ 284 Abs. 1 Nr. 1 SGB V)  
4. Ausstellung des Berechtigungsscheins und der elektronischen Gesundheitskarte (§ 284 Abs. 1 

Nr. 2 SGB V)  
5. Feststellung der Beitragspflicht und der Beiträge, deren Tragung und Zahlung (§ 284 Abs. 1 

Nr. 3 SGB V)  
6. Prüfung der Leistungspflicht und der Erbringung von Leistungen an Versicherte, einschließlich 

der Voraussetzungen von Leistungsbeschränkungen, Bestimmung des Zuzahlungsstatus und 
Durchführung der Verfahren bei Kostenerstattung, Beitragsrückzahlung und Ermittlung der 
Belastungsgrenze (§ 284 Abs. 1 Nr. 4 SGB V)  

7. Unterstützung der Versicherten bei Behandlungsfehlern (§ 284 Abs. 1 Nr. 5 SGB V)  
8. Übernahme der Behandlungskosten in den Fällen des § 264 SGB V (§ 284 Abs. 1 Nr. 6 SGB V)  
9. Beteiligung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (§ 284 Abs. 1 Nr. 7 SGB V)  
10. Abrechnung mit den Leistungserbringern einschließlich der Prüfung der Rechtmäßigkeit und 

Plausibilität der Abrechnung (§ 284 Abs. 1 Nr. 8 SGB V)  
11. Die Überwachung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung (§ 284 Abs. 1 Nr. 9 SGB V)  
12. Abrechnung mit anderen Leistungsträgern (§ 284 Abs. 1 Nr. 10 SGB V)  
13. Durchführung von Erstattungs- und Ersatzansprüchen (§ 284 Abs. 1 Nr. 11 SGB V)  
14. Vorbereitung, Vereinbarung und Durchführung von Vergütungsverträgen nach § 87a SGB V(§ 

284 Abs. 1 Nr. 12 SGB V)  
15. Vorbereitung und Durchführung von Modellvorhaben, die Durchführung des Versorgungs-

management nach § 11 Abs. 4 SGB V , die Durchführung von Verträgen zur 
hausarztzentrierten Versorgung, zu besonderen Versorgungsformen und zur ambulanten 
Erbringung hochspezialisierter Leistungen, einschließlich der Durchführung von 
Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfungen, soweit Verträge ohne Beteiligung der 
kassenärztlichen Vereinigung abgeschlossen wurden. (§ 284 Abs. 1 Nr. 13 SGB V)  

16. Durchführung des Risikostrukturausgleichs sowie zur Vorbereitung und Durchführung von 
strukturierten Behandlungsprogrammen einschließlich der Gewinnung von Versicherten zur 
Teilnahme daran (§ 284 Abs. 1 Nr. 14 SGB V)  

17.  Durchführung des Entlass-Management nach § 39 Abs. 1a SGB V)  
18. Die Auswahl von Versicherten für Maßnahmen nach § 44 Abs. 4 S. 1 SGB V und nach   § 39b 

SGB V sowie deren Durchführung (§ 284 Abs. 1 Nr. 16 SGB V)  
19. Die Überwachung der Einhaltung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten der 

Leistungserbringer von Hilfsmitteln nach § 127 Abs. 5a SGB V (§ 284 Abs. 1 Nr. 16a SGB V)  
20. Die Erfüllung der Aufgaben der Krankenkassen als Rehabilitationsträger nach dem SGB IX (§ 

284 Abs. 1 Nr. 17 SGB V)  
21. Gewinnung von Mitgliedern (§ 284 Abs. 4 SGB V)  
 
BKK exklusiv Pflegekasse 
 
1. Unterstützung von Pflegebedürftigen, die wegen der Schwere der Pflegebedürftigkeit auf 

Hilfe angewiesen sind (§ 1 Abs. 4 Elftes Buch Sozialgesetzbuch - SGB XI)  
2. Finanzierung der Leistungen und sonstigen Ausgaben durch die Erhebung von Beiträgen bei 

Arbeitgebern und Mitgliedern (§ 1 Abs. 6 SGB XI)  
3. Feststellung des Versicherungsverhältnisses und der Mitgliedschaft (§ 94 Abs. 1 Nr. 1 SGB XI)  
4. Feststellung der Beitragspflicht und der Beiträge (§ 94 Abs. 1 Nr. 2 SGB XI)  
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5. Prüfung der Leistungspflicht und der Erbringung von Leistungen an Versicherte, sowie die 
Durchführung von Erstattungs- und Ersatzansprüchen (§ 94 Abs. 1 Nr. 3 SGB XI)  

6. Beteiligung des Medizinischen Dienstes (§ 94 Abs. 1 Nr. 4 SGB XI)  
7. Abrechnung mit Leistungserbringern und entsprechender Kostenerstattung (§ 94 Abs. 1 Nr. 5 

SGB XI)  
8. Überwachung der Wirtschaftlichkeit, Abrechnung und Kostenerstattung erbrachter 

Pflegeleistungen (§ 94 Abs. 1 Nr. 6 SGB XI)  
9. Abschluss und Durchführung von Pflegesatzvereinbarungen, Vergütungsvereinbarungen 

sowie Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen (§ 94 Abs. 1 Nr. 7 SGB XI)  
10. Beratung zur Teilhabe sowie Leistungen und Hilfen zur Pflege (§ 94 Abs. 1 Nr. 8 SGB XI)  
11. Koordinierung pflegerischer Hilfen, Pflegeberatung sowie Wahrnehmung der Aufgaben in 

den Pflegestützpunkten (§ 94 Abs. 1 Nr. 9 SGB XI)  
12. Statistische Zwecke (§ 94 Abs. 1 Nr. 10 SGB XI)  
13. Unterstützung bei der Verfolgung von Schadensersatzansprüchen (§ 94 Abs. 1 Nr. 11 SGB XI)  
 
Darüber hinaus kann eine Erhebung, Nutzung, Verarbeitung und Speicherung von Daten seitens der 
BKK exklusiv auf Grundlage von ausdrücklichen Einwilligungserklärungen nach Art. 6 Abs. 1a 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 67b Abs. 2 Zehntes Sozialgesetzbuch 
(SGB X) erfolgen. 
 
Daten dürfen, abweichend von den oben genannten Zwecken und Rechtsgrundlagen, ohne vorherige 
Informationspflicht für andere Zwecke (Zweckänderung) nutzen, wenn die folgenden 
Voraussetzungen vorliegen:  
 
1. Es handelt sich um eine Maßnahme nach § 82 Abs. 2 SGB X.  
2. Eine andere Rechtsgrundlage erlaubt die Zweckänderung ohne Informationspflicht.  
3.  Es liegt Ihre ausdrückliche Einwilligung vor.  
4.  Es handelt sich um pseudonymisierte Daten.   
 
Bereitstellung von Sozialdaten 
 
Damit die BKK exklusiv ihre gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben vollumfänglich wahrnehmen kann, 
beachten Sie bitte die Mitwirkungspflichten gemäß §§ 60 ff Sozialgesetzbuch Erstes Buch  - SGB I. 
Danach haben Sie der BKK exklusiv bestimmte Daten zu Ihrer Person, die für die Erledigung der Sie 
betreffenden gesetzlichen Aufgaben erforderlich sind, zur Verfügung zu stellen. Bei fehlender 
Mitwirkung Ihrerseits kann es zu Verzögerungen oder sogar zu Ablehnungen von Ihnen beantragter 
Leistungen kommen.  
 
Die Sozialdaten, welche die BKK exklusiv erheben, verarbeiten, aufbewahren und nutzen muss, 
unterliegen den datenschutzrechtlichen Vorgaben des SGB X, dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
sowie der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäische Union. Die BKK exklusiv trägt 
dafür Sorge, dass das Sozialgeheimnis nach § 35 SGB I gewahrt wird. 
 
Automatisierte Einzelfallentscheidung 
 
Die BKK exklusiv trifft keine Entscheidungen auf einer automatisierten Verarbeitung einschließlich 
Profiling im Sinne von Art. 22 DSGVO.  
 
Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt werden können 
 
Die BKK exklusiv übermittelt Daten an externe Empfänger als Dienstleister oder im Rahmen der 
gesetzlichen Aufgaben – die Datenübermittlung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des 
Sozialgesetzbuches (SGB) oder anderer Rechtsvorschriften an: 
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1. Träger der Renten- und Unfallversicherung,  
2. Bundesanstalt für Arbeit,  
3. im Rahmen des Zahlungsverkehrs an Geldinstitute,  
4. Arbeitgeber und Zahlstellen,  
5. Versorgungsverwaltung,  
6. Leistungserbringer,  
7. Übermittlung in Einzelfällen nach §§ 67d ff. SGB X,  
8. Finanzverwaltung, 
9. externe Dienstleister im Rahmen der Datenverarbeitung im Auftrage gemäß § 80 SGB X. 
 
Daten zu Vertragspartnern und Lieferanten 
Diese Daten werden von Vertragspartnern und Lieferanten gespeichert: Ordnungsmerkmale (z. B. 
Lieferantennummer, Institutionskennzeichen etc.), Name, Anschrift, Bankverbindung, Daten über 
den Abrechnungsverkehr, Telefonnummer, E-Mail-Adresse 
 
Sollte eine Übermittlung an einen Empfänger innerhalb einer Kategorie erfolgen, so werden Sie über 
den Empfänger informiert, wenn nicht eine der Ausnahmen nach § 82 Abs. 1 und Abs. 2 SGB X oder 
die Voraussetzung des Art. 13 Abs. 4 DSGVO vorliegt. 
 
Geplante Datenübermittlungen in Drittstaaten 
 
Eine Datenübermittlung in Drittstaaten findet nicht statt. Die BKK exklusiv verarbeitet und speichert 
Sozialdaten nur in Deutschland. 
 
Dauer der Speicherung 
 
Die Löschung der Sozialdaten findet nach den gesetzlichen Vorschriften der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift über das Rechnungswesen in der Sozialversicherung (SRVwV) und den 
einschlägigen Vorschriften des SGB (z. B. den §§ 84 SGB X, 110a SGB IV, 288 SGB V, 304 SGB V, 99 
SGB XI, 107 SGB XI) statt. 
 
Ihre Rechte bei der Datenverarbeitung 
 
Sie können über die oben genannten Kontaktdaten folgende Rechte ausüben, wenn die gesetzlichen 
Voraussetzungen vorliegen: 
 

 Recht auf Auskunft über verarbeitete Daten (Art. 15 DS-GVO i. V. m. § 83 SGB X) 

 Recht auf Berichtung unrichtiger Daten (Art. 16 DS-GVO i. V. m. § 84 SGB X) 

 Recht auf Löschung (Art. 17 DS-GVO i. V. m. § 84 SGB X) 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO i. V. m. § 84 SGB X) 

 Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) 

 Widerspruchsrecht (Art. 21 DS-GVO i. V. m. § 84 SGB X) 
 
Bei Datenverarbeitung aufgrund einer Einwilligung besteht das Recht, diese mit Wirkung für die 
Zukunft jederzeit zu widerrufen. 
 
Beschwerderecht bei den Aufsichtsbehörden 
 
Sie haben als Betroffener das Recht, sich an die zuständigen Aufsichtsbehörden zu wenden, die für 
die BKK exklusiv zuständig sind: 
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1. Die Bundesbeauftragte für Datenschutz und die Informationsfreiheit  
Husarenstr. 30 
53117 Bonn 
poststelle@bfdi.bund.de  
 
2. Bundesversicherungsamt 
Friedrich-Ebert-Allee 38 
53113 Bonn  
poststelle@bvamt.bund.de 
  

mailto:poststelle@bvamt.bund.de
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Arten der gespeicherten Sozialdaten 

Beschreibung der betroffenen Personengruppen und der diesbezüglichen Datenkategorie: 

Sozialdaten der Mitglieder und Versicherten 

Daten zur Person: 

Ordnungsmerkmale (z. B. Mitgliedsnummer), Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, 

Lichtbild, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsort, Kennzeichen zu Familienangehörigen, 

Bankverbindung, Familienstand, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Mitgliedschaft in Organen 

der Kasse, Rentenversicherungsnummer, Steueridentifikationsnummer 

Daten zur Mitgliedschaft: 

Vorversicherungszeiten, Beginn und Ende, betreuende Stellen, Kennzeichen zur 

Leistungsgewährung (z. B. Kostenerstattung, Teilnahme an besonderen Versorgungsformen), 

Kennzeichen zu Zusatzversicherungen 

Daten zum Versicherungsverhältnis: 

Art der Versicherung, Beginn und Ende, Meldegründe, Angaben zur Tätigkeit, 

Beitragsgruppe/-klasse, Arbeitsentgelte/Einkommen/Versorgungsbezüge, Daten zur Beitrags-

/Versicherungsfreiheit, Daten zu Rentenantragstellung/Rentenbezug/Arbeitgeber/Zahlstelle 

Beitragsdaten: 

Beitrags-Soll, Beitrags-Ist, Zahlungspflichtiger, Daten für den Beitragseinzug, Daten zum 

Mahnverfahren, Steueridentifikationsnummer 

Leistungsdaten: 

Art der Leistung, Diagnose, Leistungsverordner, Leistungserbringer, Zeitraum Leistungsbezug, 

Kosten, Daten über Ruhen, Unterbrechung, Versagen, Wegfall von Leistungen, Daten über 

andere Leistungsträger, Daten über Auftragsleistungen, Daten über Ersatzansprüche, Daten 

über Versorgungsansprüche/Eigenanteile/Zuzahlungen, Daten zu strukturierten 

Behandlungsprogrammen, integrierter Versorgung, Modellprojekten, Bonusprogrammen, 

Wahltarifen, Versorgungsmanagement, bei Bezug von Entgeltersatzleistungen und bei 

Erstattung von Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung: Steueridentifikationsnummer 

Daten zur Pflegeperson: 

Stammdaten (siehe „Daten zur Person"), Beginn und Ende der Pflegetätigkeit, Meldegründe, 

Zeiträume, Angaben zur Prüfung der Rentenversicherungspflicht, Angaben zu Beitragseinzug 

und -abführung an den Rentenversicherungsträger, Angaben zur Qualifikation, Daten für 

statistische Meldungen nach § 109 SGB Xl 

Daten zum gesetzlichen Vertreter: 

Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse 

Sozialdaten der Arbeitgeber/Zahlstellen 

Ordnungsmerkmale (z. B. Arbeitgebernummer, Betriebsnummer), Name, Anschrift, 

Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Bankverbindung, Beitrags-Soll, Beitrags-Ist, 
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Zahlungspflichtiger, Daten für den Beitragseinzug, Daten zum Mahnverfahren, betreuende 

Stellen, Daten für Betriebsprüfungen, Daten für Abrechnungsarten, Daten zur Durchführung 

des AAG 

Sozialdaten der Leistungserbringer 

Ordnungsmerkmale (z. B. Arztnummer), Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, 

Daten zur fachlichen Qualifikation 

Sozialdaten der Vertragspartner/Lieferanten 

Ordnungsmerkmale (z. B. Lieferantennummer, lnstitutskennzeichen), Name, Anschrift, 

Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Bankverbindung, Daten über den Abrechnungsverkehr 

Sozialdaten der Bezieher von Publikationen 

Ordnungsmerkmale (z. B. Art, Umfang der Publikationen und lfd. Nr.), Name, Vorname, E-

Mail-Adresse, Anschrift 

Sozialdaten der Interessenten 

Ordnungsmerkmale, Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse 
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Gesetzliche Grundlage: 

Art 30 DS-GVO 

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 

(1)   Jeder Verantwortliche und gegebenenfalls sein Vertreter führen ein Verzeichnis aller 

Verarbeitungstätigkeiten, die ihrer Zuständigkeit unterliegen. Dieses Verzeichnis enthält sämtliche 

folgenden Angaben: 

a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen und gegebenenfalls des gemeinsam mit 

ihm Verantwortlichen, des Vertreters des Verantwortlichen sowie eines etwaigen 

Datenschutzbeauftragten; 

b)  die Zwecke der Verarbeitung; 

c) eine Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien personenbezogener 

Daten; 

d) die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt 

worden sind oder noch offengelegt werden, einschließlich Empfänger in Drittländern oder 

internationalen Organisationen; 

e) gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine 

internationale Organisation, einschließlich der Angabe des betreffenden Drittlands oder der 

betreffenden internationalen Organisation, sowie bei den in Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 

genannten Datenübermittlungen die Dokumentierung geeigneter Garantien; 

f) wenn möglich, die vorgesehenen Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien; 

g) wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen 

gemäß Artikel 32 Absatz 1. 

 


